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Bauleitplanerische Maßnahmen für das Wohnbaugebiet im OT Zandt, ,,Südliche 
Dorfmitte" - Neuaufstellung eines qualifizierten Bebauungsplans, Festlegung 
der Festsetzungen; weiteres Verfahren; Beratung - Beschlussfassung 
Niederschlagswasserentsorgung Baugebiet Nr. 26, ,,Zum Fuchsberg", Vorstel-
lung der Untersuchung und Entscheidung über die Ausführung durch das be-
auftragte Ingenieurbüro; Beratung - Beschlussfassung
Vorstellung der Verlängerung des Gehweges von der Bushaltestelle an der
Hauptstraße in Denkendort bis zur Altenberger Straße; Beratung - Beschluss-
fassung
Antrag auf verbesserte Beleuchtung; Verbesserung der Sicherheit am Geh- und
Radweg an der Ingolstädter Straße; Beratung - Beschlussfassung
Grundsatzbeschluss zur Schaffung eines weiteren Büroraums; Beratung - Be-
schlussfassung
Vergabe der Küchen Neubau Kinderhaus Dörndorf; Information
Vergabe der Möbel Neubau Kinderhaus Dörndorf; Information
Vergabe der Zaunarbeiten Kindergarten Zandt; Information
Vergabe der Pflasterarbeiten Kindergarten Zandt; Information
Vergabe der Straßenbauarbeiten Radweg Richtung Dinopark; Information
Kindergartenwesen:

a) Änderung der Benutzungssatzung der Kindertageseinrichtungen und Sat-
zung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Einrichtungen
nach BayKiBiG in der Gemeinde Denkendort; Beratung - Beschlussfassung
b) Information aus der Sozialausschusssitzung
Örtliche Rechnungsprüfung; Beratung - Beschlussfassung



N I E D E R S C H R I F T Seite: 191 
 
 
über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates Denkendorf   
am: 28.06.2018 in Denkendorf 
um 19.00 Uhr Schulungsraum  

Feuerwehrgerätehaus Denkendorf  
  
 
Sämtliche 16 Mitglieder des Gemeinderates Denkendorf  
waren ordnungsgemäß geladen. 
 
Vorsitzende war: 1. Bgmin Forster 
Schriftführer war: Frau Herrler    
 
 
Anwesend waren: 
 

 
  

Heinrich Beringer 
Heike Fritzen 
Christian Holtz ab 19.15 Uhr 
Josef Mosandl 
Karin Nerb 
Rolf Schowalter 
Ludwig Schranz 
Thomas Sendtner 
Jürgen Sendtner 
Regina von Wernitz - Keibel 
Alfons Weber 
Josef Wermuth 
Stephan Werner 
Josef Weigl 
Claus Wirth 
 
 
 
Entschuldigt abwesend waren:  
 
Heinrich Forscht 
Peter Lehner 
Alois Müller 
 
 
 
Unentschuldigt abwesend waren: 
 
 
 
 
Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. 
 
  
 
Beginn der Sitzung: 19.06 Uhr 
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Genehmigung der Niederschrift aus der Sitzung vom 14.06.2018 
 
Ein Gemeinderatsmitglied weist darauf hin, dass auf S. 179 zum einen der 
Begriff „Wohnbaugrundstücke“ nicht geändert wurde, sowie bei der Anzahl der 
Wohnungen noch eine unnötige Klammer im Text gegeben sei. 
 
Herr Landes erklärt, dass die Klammer gelöscht werde, der Begriff 
„Wohnbaugrundstücke“ sei aber nicht durch den Gemeinderat geändert worden. 
Dieser könne beim nächsten Verfahrensschritt abgeändert werden.  
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat genehmigt die Niederschrift aus der Sitzung vom 14.06.2018. 
 
Abstimmungsergebnis: 14  0 
 
 

2.  Beschluss über die Tagesordnung 
 

kein Beschluss 
 

 
3.  Informationen aus der Bauausschusssitzung 

 
Im Bau- und Umweltausschuss wurden folgende Anträge behandelt: 
 

• Neubau einer Doppelhaushälfte mit Doppelgarage auf Fl.Nr. 3 Gem. Dörndorf, 
Fuchsbergstraße:  
Dem Vorhaben wurde das gemeindliche Einvernehmen nicht erteilt. 
 

• Bauvoranfrage zur Errichtung von 5 Wohneinheiten mit Stellplätzen und einer 
Doppelgarage auf den Grundstücken Fl.Nr. 125/20 u. 125/21 Gem. Denkendorf, 
Puschkinstraße:  
Dem Vorhaben wurde das gemeindliche Einvernehmen erteilt. 
 

• Antrag auf Erteilung einer isolierten Befreiung vom Bebauungsplan Nr. VIII 
„Wassertal BA II“ zur Errichtung einer Einfriedung auf dem Grundstück Fl.Nr. 
154/37 Gem. Denkendorf, Buchenstraße: Die Entscheidung wurde nicht 
einstimmig getroffen, so dass der Antrag im Gemeinderat zu behandeln ist. 
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Seitens der Bauherren ist geplant, entlang des öffentlichen Fußweges zwischen 
der Hallerstraße zum Ahornweg eine Einfriedung mit einer Höhe von 1,80 m zu 
errichten. Das Vorhaben liegt jedoch im Bereich des Bebauungsplans Nr. VIII 
„Wassertal“ BA II und widerspricht diesem hinsichtlich der zulässigen Höhe von 
Einfriedungen von 1,20 m zu öffentlichen Verkehrsflächen. 
 
Begründung der Antragstellerin: 
- durch den Zaun wird niemand beeinträchtigt, 
- keine Beeinträchtigung der Sichtverhältnisse für den Straßenverkehr, 
- nicht direkt an der Haupterschließung, sondern entlang Nebenweg, 
- der Nebenweg führt am Grundstück bzw. an der Terrasse in die Siedlung. 

Dadurch ist die Privatsphäre durch regelmäßige Fußgänger und Fahrrad-
fahrer beeinträchtigt. 

 
 

Ein Gemeinderatsmitglied zeigt Verständnis für den Wunsch nach einem 
Sichtschutz, es sei aber eine Möglichkeit auf dem eigenen Grundstück dazu 
gegeben. Der Gemeinderat schaffe mit einer Genehmigung einen Präzedenzfall. 
 

Ein anderes Gemeinderatsmitglied hält dagegen, dass dort alle hohe Mauern 
hätten, es gebe keinen Grund die Ausnahmegenehmigung zu verweigern. 
 

Ein Gemeinderatsmitglied gibt zu bedenken, dass mit einer so hohen Einfriedung 
ein etwa 60m langer Tunnel entstehe, was nicht wünschenswert sei. 
 

Eine Einfriedung müsse nicht unbedingt eine Mauer sein, sondern ggf. auch eine 
Holzkonstruktion, so ein anderes Gemeinderatsmitglied. 
 

Bürgermeisterin Forster schlägt vor, dass dem Eigentümer mitgeteilt werden 
könnte, dass eine entsprechende Bepflanzung durchaus vorstellbar sei. 
 

Ein Gemeinderatsmitglied fragt sich, ob grundsätzlich an der Regelung 
festgehalten werden solle. Da evtl. schon viele Fälle höherer Bauten gegeben 
seien, wäre eine Streichung der Regelung ein sauberer Weg.  
 
 

Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, dem Antrag in seiner vorliegenden Form sowie der 
Befreiung vom Bebauungsplan Nr. VIII „Wassertal“ BAII hinsichtlich der 
Errichtung einer Einfriedung mit 1,80 m entlang öffentlicher Verkehrsflächen, das 
gemeindliche Einvernehmen zu erteilen. 
 

Abstimmungsergebnis: 9  4 
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4. Informationen über Beschlüsse aus nichtöffentlichen Sitzungen nach 

Wegfall der Geheimhaltung 
 
Herr Holtz erscheint zur Sitzung. 
 
In nichtöffentlichen Sitzungen wurden folgende Beschlüsse gefasst: 

• Vergabe der Badmintonmarkierungen für die Schulturnhalle in Höhe von 2.142 € 
• Vergabe der Wärmeerzeugung für das Kinderhaus Dörndorf in Höhe von 

20.450 € 
• keine Vergabe des Unimog 
• Die Vergabe der Küche wurde nochmal zurückgestellt und wird in dieser Sitzung 

nochmals besprochen. 
• Vergabe der Schlosserarbeiten für das Kinderhaus in Dörndorf in Höhe von 

11.850 € 
• Vergabe der Spielplatzgeräte für den Spielplatz Vogelfeld in Gelbelsee in Höhe 

von 31.805 €  
 

 
5. Informationen über Bauvorhaben im Freistellungsverfahren (602) 

 
• Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage auf Fl.Nrn. 51/37 u. 

51/35 Gem. Schönbrunn, An der Windmühle 
• Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage u. Carport auf Fl.Nrn. 51/25 u. 

51/41 Gem. Schönbrunn, An der Windmühle 
 
 

76. Umbau eines bestehenden Nebengebäudes zu gewerblichen Zwecken auf 
Fl.Nrn. 36 u. 37 Gem. Denkendorf, Am Feuerweiher; Beratung – 
Beschlussfassung (602) 
 
Die Entscheidung über den Antrag wurde in der letzten Sitzung wegen 
Rückfragen bzgl. des Immissionsschutzes zurückgestellt. Zwischenzeitlich hat 
das Landratsamt mitgeteilt, dass das Vorhaben voraussichtlich 
genehmigungsfähig ist. 
 
 
Ein Gemeinderatsmitglied berichtet, dass er sich die Situation vor Ort 
angeschaut habe. Das Grundstück sei in seinem eigenen Besitz, demnach wäre 
er selbst sein größter Gegner. Eine Erweiterung sei nicht möglich. Der Lärm 
werde nicht sehr störend ausfallen und der Nachbar habe außerdem 
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zugestimmt. Die Anlieferung werde mit einem kleinen Sprinter erfolgen, was aber 
kaum zu besonderem Aufkommen führe.  
 
Ein weiteres Gemeinderatsmitglied ist der Auffassung, dass der Bauwerber hier 
nicht eingebremst werden solle. 
 
Ein Gemeinderatsmitglied hält fest, dass die Gemeinde nur bauplanungsrechtlich 
zu beurteilen habe. Hier sei wohl ein Dorfgebiet gegeben, in dem ein nicht-
störender Gewerbebetrieb zulässig sei.  
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, dem Bauantrag in seiner vorliegenden Form sowie 
der Ausnahme von der Veränderungssperre für das Gebiet der 
Bebauungsplanänderung Nr. 21 „Einfacher Bebauungsplan zur Steuerung des 
Maßes der Nutzung bei der Bebauung im unbeplanten Innerortsbereich 
Denkendorf“ das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen. 
 
Abstimmungsergebnis: 14  0 
 
 

31. Bebauungsplan Nr. 41 „Am Limes“ BA I; Abwägung der bisher 
eingegangenen Stellungnahmen; erneute öffentliche Auslegung und 
erneute Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 3 Abs. 2 und 
§ 4 Abs. 2 BauGB (verkürzte Auslegung); Vorstellung durch das beteiligte 
Ingenieurbüro; Beratung – Beschlussfassung (610BeXVI) 
 
Herr Haindl stellt den derzeitigen Planungsstand vor. Hierbei sei nun ein Abstand 
von 50m zum Limes eingehalten, entgegen der Forderung von 100m. Eine 
Einigung sei dazu nicht zu erwarten. Da außerdem der Wald aus dem 
Geltungsbereich genommen wurde, müsse nun das Landschaftsschutzgebiet 
nicht verändert werden. Es seien somit alle Probleme ausgeräumt. Lediglich für 
die Feldlerche seien laut der Unteren Naturschutzbehörde sog. Lerchenfenster 
zu schaffen.  
 
 
Die Frage eines Gemeinderatsmitglieds, ob der Pächter von dieser Pflicht wisse, 
verneint Herr Haindl. Das Feld könne aber wie gehabt weiter bewirtschaftet 
werden. 
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Herr Landes teilt mit, dass der Pachtvertrag nur für ein Jahr gelte, dieser könnte 
entsprechend angepasst werden.  
 
Herr Haindl fasst zusammen, dass hinsichtlich des Bebauungsplans alle Details 
abgestimmt wurden, mit Ausnahme des 100m-Abstandes zum Limes. 
Bebauungspläne seien allerdings aus dem behördenverbindlichen 
Flächennutzungsplan zu entwickeln, hier sei nie ein 100m-Abstand verzeichnet 
gewesen.  
 
Bürgermeisterin Forster meint, man habe sich auf eine Weiterführung des 
Verfahrens verständigt. Des Weiteren wollte man auch die Mandatsträger hierzu 
ins Boot holen, um entsprechend Druck aufzubauen. 
 
Von den Freien Wählern sei dazu noch keine Aussage vorhanden, so ein 
Gemeinderatsmitglied.  
 
Die SPD und CSU sind mit ihren Mandatsträgern in Kontakt.  
 
Von der CW sei ein öffentlicher Brief geplant, da es nicht zu glauben sei, dass 
eine Verbindung zum BA II nicht umsetzbar sei, erklärt ein weiteres 
Gemeinderatsmitglied. 
 
Herr Haindl stellt dazu fest, dass die Querung utopisch sei und insb. angreifbar. 
 
Ein Gemeinderatsmitglied spricht sich ebenfalls dafür aus, erst die Verfahren 
einzeln durchzubringen und ggf. später eine Querung zu versuchen.  
 
Herr Haindl hakt nach, welche Variante für die Länge der Erschließungsstraße 
favorisiert wird. Seine Empfehlung sei Variante 1.  
 
Variante 1 wird als Favorit im Gemeinderat bestätigt. 
 
 

A) Behandlung der Stellungnahmen im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

 
Die Öffentlichkeitsbeteiligung wurde in der Zeit vom 20.11.2017 – 20.12.2017 
durchgeführt. 
Es wurden keine Anregungen vorgebracht. 
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Beschluss: 
Der Gemeinderat nimmt hiervon Kenntnis. 
 
Abstimmungsergebnis: 14  0 

 
 
B) Behandlung der Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Behörden 

und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
 

Die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange wurden 
in der Zeit vom 20.11.2017 – 20.12.2017 durchgeführt. 

 
Von den nachstehenden Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
sind keine Stellungnahmen eingegangen: 
 
• Bayerischer Bauernverband, Region 10 
• Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Baudenkmäler 
• Bund Naturschutz e.V., Eichstätt 
• Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 

Bundeswehr 
• Deutsche Post Immobilienservice GmbH 
• Eisenbahn-Bundesamt München 
• E-Plus 
• Ev. Pfarramt Kipfenberg 
• Katholisches Pfarramt Denkendorf 
• Katholisches Pfarramt Dörndorf/Bitz 
• Katholisches Pfarramt Gelbelsee 
• Katholisches Pfarramt Zandt 
• Kreisheimatpfleger Herr Dr. Riederer 
• Kreishandwerkerschaft Eichstätt 
• Kompetenzzentrum Baumanagement München 
• Landwirtschaftsamt Ingolstadt 
• LRA Eichstätt – Tiefbauverwaltung 
• N-ERGIE Aktiengesellschaft, Nürnberg 
• Stadtverwaltung Beilngries 
• Marktgemeinde Altmannstein 
• Markt Kipfenberg 
• Gemeinde Stammhamm 
• Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt 
• Wasserzweckverband Kipfenberg / Denkendorf 
• Wittelsbacher Ausgleichsfond 
 
Nachstehende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange haben keine 
Einwände vorgebracht bzw. ihr Einverständnis erklärt: 
 
• Amt für ländliche Entwicklung Oberbayern 
• Autobahndirektion Nordbayern, Dienststelle Fürth 
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• Regierung von Oberbayern 
• Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ingolstadt, Abt. 

Landwirtschaft 
• Main-Donau Netzgesellschaft 
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von den Trägern öffentlicher Belange, die 
keine Anregungen vorgebracht bzw. ihr Einverständnis erklärt haben. 
 
Abstimmungsergebnis: 14  0 
 
 
Stellungnahmen mit Hinweisen und Einwänden 
 
1. LRA Eichstätt, Bauverwaltung Bezirk Nord, Herr Lederer, 18.12.17 
Mit der Planung besteht kein Einverständnis. 
Es wird ein gemeinsamer Besprechungstermin mit der Gde. empfohlen. 
 
Bauplanungsrecht: 
Die Begründung ist bzgl. des Bedarfs an gewerblichen Flächen zu ergänzen. 
Bekanntmachung und Unterlagen sind im Internet der Gemeinde zu 
veröffentlichen. Vorgabe ist verpflichtend. 
 
Naturschutz: 
Fl.Nr. 474, 469 und 467/1 liegen tlw. innerhalb der Schutzfläche des NP 
Altmühltal → Ausweisung von GE nicht möglich →Flächen sind aus 
Geltungsbereich herauszunehmen. 
 
Kein Einverständnis mit saP und nachgewiesenen Ausgleichsflächen. 
 
Auf Fl.Nr. 474 Waldbestand → grundsätzlich ist die Baumfallgrenze von 20m 
einzuhalten. Verkürzung mit AELF, Abt. Forsten abklären. 
 
Immissionsschutz: 
Schalltechnisches Gutachten fehlt; Begründung wurde nicht entsprechend 
ergänzt. 
 
Denkmalschutz: 
Im Nahbereich des Limes ist keine Bebauung zulässig. Die Pufferzone wird nicht 
eingehalten und Überbauung des eingetragenen Denkmals D 1-7034-0007 
(römischer Wachtposten) wird vorgesehen. → Mit Denkmalschutz nicht 
vereinbar. Abwägung wird problematisch gesehen. Ggf. könnten 
Einzelbauvorhaben trotz Bebauungsplan aufgrund fehlender 
denkmalschutzrechtlicher Erlaubnis nicht zulässig sein. 
 
 
 



FORTSETZUNGSBLATT ZUR NIEDERSCHRIFT                                            Seite: 199 
über die öffentliche Sitzung 
 
des Gemeinderates Denkendorf                                                               am: 28.06.2018     
Lfd. Nr.                                   Sachverhalt 
 

Abwägung: 
In der Zwischenzeit haben sowohl mit der Gde. als auch mit den einzelnen 
Fachabteilungen mehrere Abstimmungsgespräche stattgefunden. Die einzelnen 
Abstimmungen und Änderungen werden zu den jeweiligen Anregungen 
nachfolgend erläutert. 
 
Bauplanungsrecht: 
In die Begründung wird der Bedarfsnachweis ergänzt. 
Weitere Verfahrensschritte werden im Internet veröffentlicht. 
 
Naturschutz: 
Das Baufeld wurde reduziert, von Baumrodungen wird Abstand genommen, der 
Geltungsbereich wird so geändert, dass die Schutzzone nicht mehr im 
Geltungsbereich enthalten ist. Die geringfügigen Überlagerungen der 
Schutzzonen auf den Fl.Nrn. 469 und 467/1 basieren vermutlich auf 
Abgrenzungsdifferenzen des LSG und der Waldfläche. Hierzu wurde 
abgestimmt, dass kein Herausnahmeverfahren notwendig ist. Der Sachverhalt 
wird in der Begründung beschrieben. 
 
In Abstimmung mit der UNB wurde ein umfangreiches Untersuchungsprogramm 
festgelegt und das Büro BILANUM damit beauftragt. Im BA I hat sich gezeigt, 
dass ein Feldlerchenbrutpaar vorhanden ist. Sowohl Ausgleichsflächen als auch 
Maßnahmen für den Artenschutz werden für den BA I auf den Ausgleichsflächen 
der Gemarkung. Bitz und der Gemarkung. Gelbelsee nachgewiesen. Die 
Maßnahmen sind mit der UNB erarbeitet worden.  
 
Die Baumfallgrenze von 20m wird berücksichtigt. 
 
Immissionsschutz: 
Schallgutachten liegt inzwischen, abgestimmt mit LRA – Immissionsschutz, vor. 
Die schallgutachterlichen Ergebnisse werden in den BPlan integriert. Das 
Gutachten wird den Unterlagen beigefügt. 
 
Denkmalschutz: 
Die gewerbliche Baufläche wurde so reduziert, dass der Wald im Bereich des 
eingetragenen Denkmals D 1-7034-0007 (römischer Wachtposten) erhalten 
bleibt, das LSG nicht berührt wird und ein Sichtkorridor von der Achse des Limes 
mit einem Abstand von 50m bzw. im Bereich Wachtposten von ca. 85m 
freigehalten wird. 
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, die Stellungnahme zur Kenntnis zu nehmen und 
die Maßnahmen wie in der Abwägung ausgeführt durchzuführen. 
 
Abstimmungsergebnis: 14  0 
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2. LRA Eichstätt, Untere Naturschutzbehörde, Herr Straßer, 14.12.17 
Überschneidung mit LSG: 
Teilbereiche des B-Plans liegen innerhalb des LSG (Schutzzone des NP 
Altmühltal) → planmäßige Bebauung nicht vereinbar. 
 
Umweltbericht: 
saP ist unzureichend und weitgehend nicht nachvollziehbar. → wird nicht 
akzeptiert 
 
Ausgleich: 
Ausgleichsfaktoren wurden ggü. Vorentwurf ohne plausible Erklärung bzw. 
entsprechendem Hinweis reduziert. Da die saP weitgehend ohne 
naturschutzfachliche Aussagekraft ist, muss von erheblicher Betroffenheit für 
europarechtlich relevante Arten ausgegangen werden. Die vorgesehenen 
Ausgleichsfaktoren sind völlig unzureichend. 
Die geplante Ausgleichsfläche ist bereits großteils als Ausgleich für Baugebiet 
Nr. XXVI "Zum Fuchsberg" in Dörndorf und das Baugebiet Nr. KLVII "Bitzer 
Grund" in Zandt vorgesehen. 
 
Abwägung: 
Überschneidung mit LSG: 
Das Baufeld wurde reduziert, von Baumrodungen wird Abstand genommen, der 
Geltungsbereich wird so geändert, dass die Schutzzone nicht mehr im 
Geltungsbereich enthalten ist. Die geringfügigen Überlagerungen der 
Schutzzonen auf Fl.Nrn. 469 und 467/1 basieren vermutlich auf 
Abgrenzungsdifferenzen des LSG und der Waldfläche. Hierzu wurde 
abgestimmt, dass kein Herausnahmeverfahren notwendig ist. Der Sachverhalt 
wird in der Begründung beschrieben. 
 
Umweltbericht: 
In Abstimmung mit der UNB wurde ein umfangreiches Untersuchungsprogramm 
festgelegt und das Büro BILANUM damit beauftragt. Im BA I hat sich gezeigt, 
dass ein Feldlerchenbrutpaar vorhanden ist. Sowohl Ausgleichsflächen als auch 
Maßnahmen für den Artenschutz werden für den BA I auf den Ausgleichsflächen 
der Gemarkung Bitz und der Gemarkung Gelbelsee nachgewiesen. Die 
Maßnahmen sind mit der UNB erarbeitet worden.  
 
Die Eingriffs-/Ausgleichsregelung wurde überarbeitet und die Ausgleichsfaktoren 
mit der UNB abgestimmt. 
 
Ausgleich: 
Die Ausgleichsflächen der Gemarkung Bitz wurden bzgl. bereits erfolgter 
Abbuchungen korrigiert. 
Es werden in Abstimmung mit der UNB Ausgleichsflächen in der Gemarkung Bitz 
und der Gemarkung Gelbelsee herangezogen. 
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Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, die Stellungnahme zur Kenntnis zu nehmen und 
die Maßnahmen wie in der Abwägung ausgeführt durchzuführen. 
 
Abstimmungsergebnis: 14  0 

 
 

3. LRA Eichstätt, Immissionsschutz, Herr Schmelz, 04.12.17 
Keine Aussage möglich, da Schallgutachten nicht vorliegt. → erneute Beteiligung 
mit Schallgutachten erforderlich. 
 
Abwägung: 
Schallgutachten liegt inzwischen, abgestimmt mit LRA – Immissionsschutz. vor. 
Die schallgutachterlichen Ergebnisse werden in den B-Plan integriert. Das 
Gutachten wird den Unterlagen beigefügt. 

 
 

Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, die Stellungnahme zur Kenntnis zu nehmen und 
die Maßnahmen wie in der Abwägung ausgeführt durchzuführen. 
 
Abstimmungsergebnis: 14  0 
 
 
4. LRA Eichstätt, Technischer Hochbau Unt. Denkmalschutzbehörde, Herr 
Süppel, 18.12.17 
Die betroffenen Bodendenkmäler 

• D-1-7034-0008 Teilstrecke des röm. Limes 
• D-1-7034-0007 Wachtposten WP 15/11 

wurden nicht gewürdigt; die Vorgaben des Bay. Landesamts für Denkmalpflege 
bzgl. Pufferzone wurden nicht in Planung integriert. Planung wird abgelehnt. 
 
Abwägung: 
Die gewerbliche Baufläche wurde so reduziert, dass der Wald im Bereich des 
eingetragenen Denkmals D 1-7034-0007 (römischer Wachtposten) erhalten 
bleibt, das LSG nicht berührt wird und ein Sichtkorridor von der Achse des Limes 
mit einem Abstand von 50m bzw. im Bereich Wachtposten von ca. 85m 
freigehalten wird. 

 
 

Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, die Stellungnahme zur Kenntnis zu nehmen und 
die Maßnahmen wie in der Abwägung ausgeführt durchzuführen. 
 
Abstimmungsergebnis: 14  0 
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5. Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Bodendenkmalpflege, 
Herr Dr. Haberstroh, 19.12.17 
Denkmalunverträgliche Planung wird abgelehnt. Die Freihaltung des Limes von 
Bebauung und die vorgesehene Gestaltung der Schutzzone sind nicht geeignet, 
die drohende erhebliche Beeinträchtigung auszugleichen.  
Forderung bzgl. Vorstellung von Alternativen und Darlegung, weshalb von 
Denkmalschutzbestimmungen abgewichen werden soll. 
 
Visualisierung anhand eines digitalen Modelles wird gefordert, um 
Abstandsflächen, Bauhöhen und deren Auswirkungen auf den Limes fachlich 
beurteilen zu können. 
 
Erweiterung des Wirtschaftsweges durch den Limes und Zerstörung des 
obertägig erhaltenen Grabhügels (D-1-7034-0004) werden abgelehnt. 
 
Abwägung: 
Aufgrund mehrerer Besprechungen hat sich die Gemeinde intensiv mit dem 
geforderten Abstand von 100m auseinander gesetzt mit folgendem Ergebnis: 
Die Schutzzone wird vom Vorhaben nicht mehr berührt. Aufgrund der 100m-
Abstands-Forderung, die zu einer nicht mehr sinnvollen Ausweisung der 
Bauflächen führen würde, wurde die Baugrenze so gelegt, dass im Bereich 
Limes 50m Abstand und im Bereich Wachtposten 85m Abstand eingehalten 
werden. 
 
Aufgrund der o.g. Maßnahmen (Sichtkorridor 50m bzw. 85m), nimmt die 
Gemeinde Abstand von der Forderung. 
 
Die Erweiterung des vorhandenen Wirtschaftsweges ist Stand Vorentwurf und 
wurde im Entwurf bereits nicht mehr weiterverfolgt. 
Der obertägig erhaltene Grabhügel (D-1-7034-0004) liegt nicht im räumlichen 
Geltungsbereich und ist nicht Gegenstand des Verfahrens. 
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, die Stellungnahme zur Kenntnis zu nehmen und 
die Maßnahmen wie in der Abwägung ausgeführt durchzuführen. 
 
Abstimmungsergebnis: 14  0 
 
 
6. Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ingolstadt,  
Abt. Forsten, Herr Hecker, 29.11.17 
Der tlw. Rodung des Waldstücks wird zugestimmt. 
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Abwägung: 
Die Baufelder wurden so reduziert, dass keine Rodungen mehr vorgenommen 
werden müssen. D.h. der Wald bleibt erhalten und wird im Bereich des LSG aus 
dem räumlichen Geltungsbereich herausgenommen. 
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, die Stellungnahme zur Kenntnis zu nehmen und 
die Maßnahme wie in der Abwägung ausgeführt durchzuführen. 
 
Abstimmungsergebnis: 14  0 
 
 
7. Staatliches Bauamt Ingolstadt, Hochbau / Straßenbau, Herr Schneider 
01.12.17 
Keine Einwände, wenn folgende Punkte beachtet werden: 
 
Bauverbot: 

• Anbauverbotszone (20m-Abstand, gemessen von Fahrbahnrand) ist 
darzustellen. 
Eine Ausnahme kann nur für Lärmschutzanlagen und deren Bepflanzung 
zugelassen werden. 

• Werbende oder sonstige Hinweisschilder sind innerhalb der Anbauverbotszone 
unzulässig. Außerhalb sind sie so anzubringen, dass die Aufmerksamkeit des 
Kraftfahrers nicht gestört wird. 

• Bäume und Lärmschutzanlagen dürfen nur mit einem mind.-Abstand von 10m 
vom Fahrbahnrand der Straße errichtet werden. 

• Die Erschließung der Grundstücke des Bauleitplangebiets ist nur über das 
untergeordnete Straßennetz vorzusehen. Folgender Text ist in die Satzung 
aufzunehmen: 
"Unmittelbare Zugänge oder Zufahrten von den Grundstücken zur ST 2229 sind 
nicht zulässig." 
 
Neuanbindung: 

• Mit dem Anschluss des Baugebiets an die ST 2229 besteht grundsätzlich 
Einverständnis. 

• Anlage einer Linksabbiegespur wird erforderlich. Die Kommune hat die Kosten 
zu tragen. 

• Die Kommune hat die entstehenden Erneuerungs- und Unterhaltsmehrkosten zu 
ersetzen. Hierzu ist der Abschluss einer Vereinbarung beim Staatl. Bauamt zu 
beantragen. Eine detaillierte Planung seitens der Kommune ist erforderlich. Die 
Kommune übernimmt auch die Kosten für bauliche od. sonstiges Änderungen im 
Zusammenhang mit der neuen Anbindung, die zu einem späteren Zeitpunkt 
notwendig werden (z.B. Fußgängerquerungen). 

• Die Linksabbiegespur und die neue Erschließungsstraße müssen vor Erstellung 
der Hochbauten planungsmäßig ausgebaut und mit einem bituminösen oder 
gleichwertigen Belag versehen werden. 
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• Die Entwässerung der Einmündungsfläche muss durch 
entwässerungstechnische Maßnahmen so gestaltet werden, dass kein 
Oberflächenwasser der St 2229 zufließen kann. Ggf. ist die wasserrechtliche 
Genehmigung einzuholen. 

• Die Eckausrundungen der Zufahrt zur St 2229 müssen so ausgebildet sein, dass 
sie von den größten nach StVO zugelassenen Fahrzeugen ohne Benutzung der 
Gegenfahrbahn und der Seitenräume befahren werden können.  

• Sichtflächen sind in den Geltungsbereich zu übernehmen. 
• Die Erschließung des GE für Fußgänger bzw. Radfahrer ist zu berücksichtigen. 
• Das Baugebiet ist entlang der St 2229 mit einem lückenlosen Zaun einzufrieden. 

Abstand zum Fahrbahnrand muss mind. 10 m betragen. 
 
Verkehrsgutachten: 
Mit der Ausweisung des GE ist eine deutliche Zunahme des Verkehrs auf der 
St2229 zu erwarten. Im Rahmen einer Verkehrsuntersuchung ist die 
Leistungsfähigkeit der bestehenden Knotenpunkte an der Anschlussstelle BAB 
A9/St 2229, des bestehenden Kreisverkehrs an der St2229 und des neuen 
Knotenpunkts nach HBS 2015 zu überprüfen und die Ergebnisse bei der 
Erschließung des neuen GE zu berücksichtigen. 
 
Abwägung: 
Bauverbot: 

• Anbauverbotszone wird dargestellt. 
• Passus ist bereits unter Örtl. Bauvorschriften enthalten. 
• Zur Kenntnis genommen. Wird in der vorliegenden Planung bereits 

berücksichtigt. 
• Passus ist bereits unter Hinweise enthalten. 

 
Neuanbindung: 

• Zur Kenntnis genommen. 
• Die Anlage einer Linksabbiegespur wird in der Planung bereits berücksichtigt.  
• Zur Kenntnis genommen. 
• Zur Kenntnis genommen. 
• Zur Kenntnis genommen. 
• Die Eckausrundungen werden anhand der Schleppkurven nach RAL überprüft     

und ggf. entsprechend angepasst. 
• Sichtflächen wurden bereits übernommen. 
• Im Gebiet ist ein beidseitiger Fußweg vorgesehen. Die Anregung wird bereits 

berücksichtigt. 
• Eine entsprechende Einfriedung ist in der Planung bereits enthalten. 

 
Verkehrsgutachten: 
Ursprünglich war die Erschließung des BA II mittels Überfahrung des Limes 
geplant, wodurch enormer Durchgangsverkehr entstanden wäre. Inzwischen 
wurde die Erschließung umgeplant. BA I wurde wesentlich reduziert und es 
findet nur noch Zielverkehr statt. Daher wurde auf ein Verkehrsgutachten 
verzichtet. 
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Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, die Stellungnahme zur Kenntnis zu nehmen und 
die Maßnahme wie in der Abwägung ausgeführt durchzuführen. 
 
Abstimmungsergebnis: 14  0 
 
 
8. Planungsverband Region Ingolstadt, Herr Wagner, 27.11.17 
Der Planung kann zugestimmt werden, wenn Bedarf an Neuausweisungen 
plausibel dargestellt wird und in enger Abstimmung mit den Fachbehörden 
sichergestellt wird, dass die Belange des Denkmalschutzes ausreichend sowie 
die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes durch das Vorhaben nicht 
erheblich negativ beeinträchtigt werden. Eine Untergliederung des Plangebiets in 
Bauabschnitte sollte vorgesehen werden und eine bedarfsgerechte Entwicklung, 
die schrittweise vom jeweiligen Ortsrand ausgeht, sichergestellt werden. 
 
Abwägung: 
Der Bebauungsplan bezieht sich auf den sog. BA I. Der Umgriff der Baufläche 
beträgt ca. 5,2 ha. 
Der Nachweis für den Bedarf an Neuausweisungen wird erbracht. 
Der größere BA II ist nicht Gegenstand des Verfahrens. 
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, die Stellungnahme zur Kenntnis zu nehmen und 
die Maßnahme wie in der Abwägung ausgeführt durchzuführen. 
 
Abstimmungsergebnis: 14  0 
 

 
9. Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, Frau Ellenberg, 27.11.17 
Durch die Bauleitplanung werden die Belange der DB AG nicht berührt. 
Auf die durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen 
entstehenden Immissionen (insbesondere Luft- und Körperschall usw.) wird 
vorsorglich hingewiesen. 
 
Abwägung: 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, die Stellungnahme zur Kenntnis zu nehmen und 
die Maßnahme wie in der Abwägung ausgeführt durchzuführen 

 
Abstimmungsergebnis: 14  0 
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10. Vodafone Kabel Deutschland GmbH, 13.12.17 
Eine Ausbauentscheidung trifft Vodafone nach internen Wirtschaftskriterien, 
Dazu erfolgt eine Bewertung entsprechend einer Anfrage zu einem 
Neubaugebiet. 
Bei Interesse wird darum gebeten, sich mit dem Team Neubaugebiete in 
Verbindung zu setzen. 
 
Abwägung: 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, die Stellungnahme zur Kenntnis zu nehmen und 
die Maßnahme wie in der Abwägung ausgeführt durchzuführen 
 
Abstimmungsergebnis: 14  0 
 

 
11. Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Ingolstadt, Herr Freund, 
29.11.2017 
Kein Einwand. 
 
Vor der Durchführung der Vermessung wird die Verschmelzung aller 
Grundstücke vorgeschlagen. Es wird um frühzeitige Mitteilung von 
Straßennamen und Hausnummern gebeten. Es wird um Übermittlung der 
Koordinaten der geplanten Flurstücke gebeten. 

 
Abwägung: 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, die Stellungnahme zur Kenntnis zu nehmen und 
die Maßnahme wie in der Abwägung ausgeführt durchzuführen 
 
Abstimmungsergebnis: 14  0 
 
 
12. Deutsche Telekom Technik GmbH, Herr Leissle, 20.12.17 
Zur Versorgung des Planbereichs mit Telekommunikationsinfrastruktur durch die 
Telekom ist die Verlegung neuer Telekommunikationslinien im Plangebiet und 
außerhalb des Plangebiets einer Prüfung vorbehalten. 
Es wird um Mitteilung gebeten, welche Maßnahmen der Gemeinde und welche 
Dritter im Planungsgebiet stattfinden werden. 

 
Abwägung: 
Zur Kenntnis genommen. 
Telekom wird zu gegebener Zeit in Kenntnis gesetzt. 
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Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, die Stellungnahme zur Kenntnis zu nehmen und 
die Maßnahme wie in der Abwägung ausgeführt durchzuführen 
 
Abstimmungsergebnis: 14  0 
 
 
13. Handwerkskammer für München und Oberbayern, Frau Hößl, 18.12.2017 
Bis zum Vorliegen des Gutachtens zur Emissionskontingentierung bestehen 
zunächst keine weiteren Anmerkungen. 

 
Abwägung: 
Zur Kenntnis genommen. 
Hinweis: Schallgutachten liegt inzwischen, abgestimmt mit LRA – 
Immissionsschutz, vor. Die schallgutachterlichen Ergebnisse werden in den B-
Plan integriert. Das Gutachten wird den Unterlagen beigefügt. 
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, die Stellungnahme zur Kenntnis zu nehmen und 
die Maßnahme wie in der Abwägung ausgeführt durchzuführen 
 
Abstimmungsergebnis: 14  0 
 
 
14. IHK München und Oberbayern, Herr Kraus, 11.12.17 
Die IHK München und Oberbayern begrüßt und befürwortet den B-Plan. 
Es wird angeregt, im Rahmen des B-Plans eine entsprechende Gliederung des 
Gebiets vorzusehen, um immissionsschutzrechtliche Konflikte zwischen den 
geplanten Betriebsleiterwohnungen, den gewerblichen Nutzungen und 
angrenzenden Nutzungen zu vermeiden. 
 
Abwägung: 
Zur Kenntnis genommen. 
Hinweis: Schallgutachten liegt inzwischen, abgestimmt mit LRA – 
Immissionsschutz. vor. Die schallgutachterlichen Ergebnisse werden in den B-
Plan integriert. Das Gutachten wird den Unterlagen beigefügt. 
Darin berücksichtigt sind die Gliederung des Gebiets und die mögliche 
Errichtung von Betriebsleiterwohnungen. 
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, die Stellungnahme zur Kenntnis zu nehmen und 
die Maßnahme wie in der Abwägung ausgeführt durchzuführen 
 
Abstimmungsergebnis: 14  0 
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C) Weiteres Verfahren 
 
 
Billigungs- und Auslegungsbeschluss 
Der Gemeinderat Denkendorf nimmt Kenntnis von der Beteiligung der 
Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB und der Unterrichtung der Träger 
öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB zum Verfahren des 
Bebauungsplans „Am Limes“ Nr. XLI(41) und schließt sich den vorstehenden 
Abwägungsvorschlägen an.  

 
Der Gemeinderat Denkendorf billigt den ausgearbeiteten Planentwurf in der 
heutigen Fassung. 
 
Der Planentwurf in der heutigen Fassung ist nach Maßgabe des § 3 Abs. 2 
BauGB öffentlich auszulegen. Die Auslegung ist eine Woche vorher ortsüblich 
bekannt zu machen und mit dem Hinweis zu versehen, dass jedermann 
Bedenken und Anregungen zu dem Planentwurf schriftlich oder zur Niederschrift 
vorbringen kann. 
 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind über die öffentliche 
Auslegung zu informieren und parallel gem. § 4 Abs. 2 BauGB zu beteiligen. 

  
Abstimmungsergebnis: 14  0 
 
 

89. Vorstellung der Verlängerung des Gehweges von der Bushaltestelle an der 
Hauptstraße in Denkendorf bis zur Altenberger Straße; Beratung – 
Beschlussfassung (631) 

 
Herr Siegle erläutert, dass bei der Planung des Gehwegs insb. die zwei Eichen, 
der Graben sowie zwei Zufahrten maßgeblich waren. Einer Zuschüttung des 
Grabens stimme das Wasserwirtschaftsamt nicht zu, dies sei außerdem keine 
behindertengerechte Lösung. Da die Bäume geschützt werden müssten, ergebe 
sich eine Fahrbahnverschmälerung, was auch zu einer Geschwindigkeits-
verringerung führen würde. Als Baumaterial sei Pflaster vorgesehen, das auch 
durch den Bauhof bei Bedarf ausgewechselt werden könne. Die geschätzten 
Kosten für den Gehweg lägen bei brutto 47.823,04 € plus Nachträge wie z. B. 
Winkelstützelemente. 
 
Ein Gemeinderatsmitglied spricht sich ausdrücklich gegen eine 
Fahrbahnverengung der Hauptstraße aus. Der Gehweg könne evtl. auf die 
andere Straßenseite verlegt werden. 
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Ein weiteres Gemeinderatsmitglied meint, dass die Situation an der gesamten 
Hauptstraße unbefriedigend sei. Es sollte die ganze Straße überplant werden 
und kein Stückwerk erfolgen. 
 
Ein anderes Gemeinderatsmitglied ist der Meinung, dass auf beiden Seiten ein 
Weg erforderlich sei und Überquerungen ungünstig seien. 
 
Auf der rechten Seite gebe es keine Fußgänger, so ein Gemeinderatsmitglied. 
 
Ein Gemeinderatsmitglied schlägt vor, das auch die Fahrbahn nach links 
verschwenkt werden sollte. Die vorgeschlagene Planung sei nicht optimal, der 
Verkehr sollte nicht beeinträchtigt werden. 
 
Dies wäre umsetzbar, so dazu Herr Siegle. 
 
Bürgermeisterin Forster weist darauf hin, dass es sich hierbei um eine 
Ersterschließung handle, was zur Umlegung führe. Mit den Anliegern sei noch 
kein Treffen erfolgt. 
 
Ein Gemeinderatsmitglied meint, eine Querung wäre eine schnelle Lösung. 
Entscheide man sich gegen die Maßnahme, würde wieder viele Jahre nichts 
passieren.  
 
Ein anderes Gemeinderatsmitglied geht davon aus, dass eine „Homburger 
Kante“ umgesetzt wird. Auch auf der linken Straßenseite bestehe das Problem 
mit dem Graben, der nicht verfüllt werden dürfe. Der Gehweg auf der rechten 
Seite sei schneller und vernünftiger umsetzbar. Es solle eine Planung mit einer 
verschwenkten Fahrbahn dargestellt werden.  
 
Die Straße sei die letzte Lindenallee, so ein Gemeinderatsmitglied. Hier werde 
wieder nur ein Teilstück betrachtet, es sollte die ganze Straße angeschaut 
werden.  
 
Auf die Frage, ob Verrohrungen der Gräben möglich seien, teilt Bürgermeisterin 
Forster mit, dass das Wasserwirtschaftsamt dazu tendiere, bestehende 
Verrohrungen zurückzubauen.  
 
Den Vorschlag einer Steglösung nimmt Herr Siegle auf, gibt aber zu bedenken, 
dass diese ggf. im Unterhalt aufwändig sei. 
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Ein Gemeinderatsmitglied meint dazu, dass die Kinder tatsächlich nur hinter den 
Bäumen sicher seien, wodurch es auch keine Probleme mit der Straße gebe.  
 
Hinsichtlich der Sicherheit sei ein Hochbord von 8 cm zu empfehlen, so Herr 
Siegle. 
 
Ein weiteres Gemeinderatsmitglied spricht sich auf Grund des hohen 
Verkehrsaufkommens und zeitgleicher Busse gegen eine Fahrbahnverengung 
aus. 
 
Ein anderes Gemeinderatsmitglied meint dazu, dass Verkehrsberuhigung 
grundsätzlich erwünscht sei. 
 
Einige Gemeinderatsmitglieder fordern Alternativen zur Fahrbahnverengung, um 
keine Verkehrsbehinderungen zu provozieren. 
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, eine weitere Planung zur Entscheidungsfindung 
wie besprochen zu beauftragen. 
 
Abstimmungsergebnis: 14  0 
 
 

45. Bauleitplanerische Maßnahmen für das Wohnbaugebiet im OT Zandt, 
„Südliche Dorfmitte“ - Neuaufstellung eines qualifizierten Bebauungsplans, 
Festlegung der Festsetzungen; weiteres Verfahren; Beratung – 
Beschlussfassung (610BeXLIX) 
 
Herr Goldbrunner erläutert, dass auf Grund der geringen Umgriffgröße unter 
10.000 m² das vereinfachte Verfahren möglich sei. Dabei dürfe auf die 
Auslegung verzichtet werden. Weiter stellt er die einzelnen Festsetzungen für 
den Bebauungsplan vor. Da die Straße ein Nord-Süd-Gefälle aufweise, wäre es 
ggf. sinnvoll, zwei verschiedene Regelungen für die Wandhöhe zu treffen (nördl. 
Bereich 6,50 m, südl. Bereich 6,10 m).  
 
Ein Gemeinderatsmitglied hakt nach, wie der Wert von 22° Dachneigung 
entstanden sei. Bei 20° Neigung werde kein Tritt für den Kaminkehrer benötigt. 
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Herr Goldbrunner teilt mit, dass nichts dagegenspreche. Die Regelung könnte 
auch komplett entfallen. Der Wert sei aus den anderen Baugebieten 
entnommen. Der Maximalwert von 45° sollte aber bleiben, da die Dächer sonst 
zu hoch werden. Weiter empfiehlt er, das Baugebiet wie ein allgemeines 
Wohngebiet zu behandeln, u. a. auch den Wert von 0,4 für die GRZ 
auszuweisen.  
 
Ein Gemeinderatsmitglied meint, dass die obere Zufahrt eine Schwachstelle 
darstelle. Diese sollte unfallverträglicher geplant werden, da dort Autos stünden.  
 
Bürgermeisterin Forster meint, dass hier ein einseitiges Halteverbot beim Kreis 
beantragt werden könne und solle.  
 
Ein Gemeinderatsmitglied schlägt vor, dass mehr Parkplätze bei der Grünfläche 
geplant werden sollten. 
 
Dagegen meint ein anderes Gemeinderatsmitglied, dies habe Vor- und 
Nachteile. Die Parkplätze sollten komplett gestrichen werden. 
 
Ein Gemeinderatsmitglied lobt die Planung. Hinsichtlich der Höhenlage im Süden 
sollte ggf. die Kellerhöhe zum Vollgeschoss noch einmal überdacht werden. Im 
Übrigen sollte die Baugrenze geschlossen werden, damit überbaubare 
Grundstücksflächen festgesetzt seien.  
 
Bürgermeisterin Forster erinnert, dass diese aus fast allen Plänen entfernt 
wurde, da sie nicht benötigt werde. 
 
Ein anderes Gemeinderatsmitglied spricht sich gegen den Polygonzug aus, da 
eine Ausnahme für Garagen auf der Grenze gelte.  
 
Ein Gemeinderatsmitglied bringt an, dass öffentliche Parkplätze dann sinnvoll 
seien, wenn ein entsprechendes öffentliches Gebäude gegeben sei, für das 
diese benötigt würden. Da dies hier nicht der Fall sei, sei die Zahl der Parkplätze 
zu minimieren. Dadurch könnte auch eine Ausgleichsfläche für das Ökokonto 
generiert werden.  
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Bürgermeisterin Forster hakt bei den Zandter Gemeinderatsmitgliedern nach, wie 
mit den Parkplätzen umgegangen werden soll. 
 
Diese sprechen sich für eine Streichung der Parkplätze aus. Da die Straße als 
verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen werden soll, ist Parken ausschließlich 
in ausgewiesenen Flächen erlaubt. 
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt die Neuaufstellung des Bebauungsplans „Südliche 
Dorfmitte“ und beauftragt die Verwaltung mit der Durchführung der weiteren 
Schritte. 
 
Abstimmungsergebnis: 14  0 
 
 

88. Niederschlagswasserentsorgung Baugebiet Nr. 26, „Zum Fuchsberg“, 
Vorstellung der Untersuchung und Entscheidung über die Ausführung 
durch das beauftragte Ingenieurbüro; Beratung – Beschlussfassung 
(610BeXXVI) 
 
Herr Goldbrunner informiert, dass die Baustelle gut laufe. Für die 
Regenwasserentsorgung seien zwei Varianten untersucht worden: Eine 
Sickeranlage am Baugebiet sowie eine Regenwasserableitung Richtung Zandt. 
Die Sicheranlage benötige 600m² Grundfläche bei Kosten von rd. 94.000 € ohne 
Grundstück. Die Ableitung nach Zandt koste ca. 675.000 € und ggf. könnten 
Probleme mit der Leistungsfähigkeit bei Starkregenereignissen etc. auftreten. 
Das Wasserwirtschaftsamt spreche sich grundsätzlich für eine dezentrale 
Behandlung aus, also für das Sickerbecken. 
 
Ein Gemeinderatsmitglied stellt fest, dass die Ableitung auch schon ohne das 
Baugebiet Dörndorf grenzwertig sei.  
 
Ein anderes Gemeinderatsmitglied gibt zu bedenken, dass eine Erweiterung des 
Baugebiets wegen des Beckens nicht möglich sei. 
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Eine Erweiterung sei zu erwarten, ggf. sei das Becken nach Süden zu versetzen, 
so ein weiteres Gemeinderatsmitglied. 
 
Hier würden ca. 2,5 Grundstücke verloren gehen, meint ein 
Gemeinderatsmitglied.  
 
Herr Goldbrunner erklärt, dass die Lage wegen des Tiefpunkts an dieser Stelle 
gewählt sei. Im Übrigen sei die Gemeinde nicht Eigentümer anderer 
Grundstücke. Weiter bestätigt er, dass das Becken weitere Bauplätze nicht 
verhindere. Die Kapazität sei allerdings auf die aktuelle Erschließung ausgelegt. 
Auf Nachfrage erläutert er außerdem, dass der Graben Richtung Zandt selbst 
nicht als Versickerungsfläche genutzt werden könne, da dieser so abgedichtet 
sei, dass dort keine Versickerung stattfinde.  
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, das Niederschlagswasser über ein Sickerbecken 
am Baugebiet Fuchsbergstraße in Dörndorf zu entsorgen. 
 
Abstimmungsergebnis: 14  0 
 
 
Ein Gemeinderatsmitglied bittet darum, eine Kanalspiegelung im Bereich 
Fuchsbergstraße zu veranlassen. Dort gebe es immer wieder Probleme. 
 
 

90. Antrag auf verbesserte Beleuchtung; Verbesserung der Sicherheit am Geh- 
und Radweg an der Ingolstädter Straße; Beratung – Beschlussfassung 
(631Bel) 
 
Variante Erdkabel 
Die Erstellung von 11 Straßenlampen inkl. Grabarbeiten belaufen sich lt. 
Angebot auf brutto 20.000,45 €. Der Abstand der Leuchten beträgt ca. 46 m. 
 
Kostenbeteiligung der Regierung von Oberbayern: 
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Nach verschiedenen Anfragen bei der Regierung hinsichtlich der Zuständigkeit 
wurde am 11.07.2017 vom Sachgebiet 14.1 mitgeteilt, dass die Regierung von 
Oberbayern sich nicht beteiligt. 
Die Anfrage bei der Caritas war ebenfalls negativ. 
Zwischenzeitlich wurde, wie vom Gemeinderat beauftragt, auch der Landkreis 
Eichstätt um eine Beteiligung der Beleuchtung des Geh- und Radweges von 
Denkendorf bis zur Gemeinschaftsunterkunft angefragt. 
Der Landkreis hat geantwortet, dass die Beleuchtung nicht gefördert werden 
kann. Freiwillige Leistungen des Landkreises sind nur dann zulässig, wenn sie 
sich im gesetzlich zugewiesenen Aufgabenbereich bewegen. Die Verbesserung 
der Beleuchtung zur Gemeinschaftsunterkunft erfüllt diese Voraussetzung nicht. 
Dies hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in seinem sogenannten 
„Eichenau-Urteil“ mit aller Deutlichkeit dargestellt und die Fördermöglichkeiten 
seitens des Landkreises generell eingeschränkt. 
 
Anfrage LED – Variante 
Angebot 1, Abschnitt 1: 
8 Leuchten für den Radwegbereich und 3 Leuchten mit Bewegungsmelder für 
den Bushaltestellenbereich für brutto 17.753,18 €. 
Angebot 2, Abschnitt 2: 
Radweg weitere 9 Leuchten für brutto 13.287,27 € 
GESAMT: brutto 31040,45 (20 Leuchten) 
Vergleichbar: Abzüglich 4-5 Leuchten Schönbrunner Str. somit rd. 23.500,-- € bis 
24.500,-- €. 
 
Der maximale Abstand der Leuchten beträgt 30 m. Die Leuchten an der 
Haltestelle wären stärkere Leuchten. Schwache Grundbeleuchtung sowie 
stärkere Beleuchtung bei Annäherung einer Person. 
Das Setzen der Bodenhülse ist nicht beinhaltet. (Bauhof) 
Keine Kabelverlegung und keine Folgekosten für Strom. Batterien sind im Mast 
verbaut, LiFePo4. 
 
 
Ein Gemeinderatsmitglied äußert sein Unverständnis über die Diskussion über 
LED-Speicher. Der Antrag betraf nur die Ausleuchtung des Fußweges, wozu 
zwei weitere Lampen vorgeschlagen wurden. Diese sollten mit herkömmlichen 
Lampen installiert werden. 
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Ein Gemeinderatsmitglied spricht sich gegen die Herstellung der Beleuchtung 
aus, damit schaffe man Präzedenzfälle.  
 
Es bestünde in mehreren Außenbereichen der Gemeinde Wohnbebauung, es 
stelle sich die Frage, wie damit umzugehen sei.  
 
Dies bestätigt ein anderes Gemeinderatsmitglied, meint aber, dass an der 
Bushaltestelle eine kritische Stelle vorliege, für die Beleuchtung sinnvoll sei.  
 
Evtl. könne man mit dem Grundstückseigentümer eine Vereinbarung hinsichtlich 
der Zurverfügungstellung der Elektrik aushandeln, um so eine kostengünstige 
Lösung zu schaffen, schlägt ein Gemeinderatsmitglied vor. 
 
Ein weiteres Gemeinderatsmitglied ist der Ansicht, dass das Thema nicht nur 
wegen der Unterkunft zu diskutieren sei, auch wären viele Leute auf dem 
Feldweg Richtung Sportplatz unterwegs.  
 
Ein Gemeinderatsmitglied meint, dass man zu viel Lichtverschmutzung 
vermeiden sollte.  
 
Ein anderes Gemeinderatsmitglied stellt fest, dass die Beleuchtung zwar teuer 
sei, im Hinblick auf die Sicherheit der Menschen aber gerechtfertigt.  
 
Weitere Gemeinderatsmitglieder sprechen sich für den Vorschlag aus, nur drei 
Lampen herzustellen.  
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt die Beleuchtung des Fußweges vom Ortsende bis 
zum Asylbewerberheim nicht herzustellen. Die Straßenbeleuchtung kann im 
Außenbereich nicht über Erschließungsbeiträge abgerechnet werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 11  3 
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Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, eine weitere Lampe für den Kreuzungsbereich 
„Tratz“ zu beschaffen sowie zwei Lampen für den Radweg. 
 
Abstimmungsergebnis: 2  12 
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, eine weitere Lampe für den Kreuzungsbereich 
„Tratz“ zu beschaffen. 
 
Abstimmungsergebnis: 12  2 
 
 

91. Grundsatzbeschluss zur Schaffung eines weiteren Büroraums; Beratung – 
Beschlussfassung (622 Rat) 
 
Bürgermeisterin Forster stellt die Platznot im Rathaus dar. Voraussichtliche 
Kosten für die Schaffung eines Büroraums sind Elektroarbeiten inkl. Beleuchtung 
für 2.237,76 € sowie Möbel inkl. der Trennwand für 8.788,15 €. 
 
Ein Gemeinderatsmitglied fragt sich, weshalb hier ein Grundsatzbeschluss 
erfolgen soll, da ja bereits die Elektroarbeiten umgesetzt wurden. 
 
Ein anderes Gemeinderatsmitglied hält dies für eine optimale Lösung. 
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat fasst den Grundsatzbeschluss, ein weiteres Büro zu schaffen. 
 
Abstimmungsergebnis: 10  4 
 
 

83. Vergabe der Küchen Neubau Kinderhaus Dörndorf; Information (621 KiDö) 
 
Für den Neubau des Kinderhauses in Dörndorf wurden die Küchen beschränkt 
ausgeschrieben.  
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Die eingegangenen Angebote wurden in rechnerischer und technischer Hinsicht 
geprüft.  
 
Die Beratung und Beschlussfassung erfolgt im nichtöffentlichen Teil. 
 
 

93. Vergabe der Möbel Neubau Kinderhaus Dörndorf; Information (621 KiDö) 
 
Für den Neubau des Kinderhauses in Dörndorf wurden die Kindergarten- und 
Büromöbel beschränkt ausgeschrieben. Die eingegangenen Angebote wurden in 
rechnerischer und technischer Hinsicht geprüft.  
 
Die Beratung und Beschlussfassung erfolgt im nichtöffentlichen Teil. 
 
 

94. Vergabe der Zaunbauarbeiten Kindergarten Zandt; Information (621 KiZa) 
 
Für die Instandsetzung und Erneuerung der Zaunanlage in Zandt wurden 3 
Angebote eingeholt. Die eingegangenen Angebote wurden in rechnerischer und 
technischer Hinsicht geprüft.  
 
Die Beratung und Beschlussfassung erfolgt im nichtöffentlichen Teil. 
 
 

95. Vergabe der Pflasterbauarbeiten Kindergarten Zandt; Information (622 
KiZa) 
 
Die Rasenspielfläche im Kindergarten Zandt ist bei Regen nicht nutzbar. Für die 
Neugestaltung der vorderen Freiraumflächen (350m²) im Kindergarten Zandt 
wurden Angebote eingeholt. Die eingegangenen Angebote wurden in 
rechnerischer und technischer Hinsicht geprüft.  
 
Die Beratung und Beschlussfassung erfolgt im nichtöffentlichen Teil. 
 
 

96. Vergabe der Straßenbauarbeiten Radweg Richtung Dinopark; Information 
(631 RWKB) 
 
Für den neu zu errichtenden Radweg von Dörndorf nach Grampersdorf wurden 
die Straßenbauarbeiten öffentlich ausgeschrieben. Die eingegangenen Angebote 
wurden in rechnerischer und technischer Hinsicht geprüft.  
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Die Beratung und Beschlussfassung erfolgt im nichtöffentlichen Teil. 
 
 

97. Kindergartenwesen: 
a) Änderung der Benutzungssatzung der Kindertageseinrichtungen und 
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der 
Einrichtungen nach BayKiBiG in der Gemeinde Denkendorf; Beratung – 
Beschlussfassung (028, 423) 
 
Die Benutzungssatzung soll hinsichtlich der Zusammenlegung der Einrichtungen 
Zandt und Dörndorf sowie Kinderkrippe und Kindergarten Marienheim angepasst 
werden.  
Am 27.06.2018 fand hierzu ein Treffen mit den Elternbeiräten, Leitungen der 
Einrichtungen sowie dem Sozialausschuss statt. Die Gebührensatzung soll 
zunächst noch zurückgestellt werden. 
 
Einnahmen und Ausgaben werden ab 2019 auf folgenden Haushaltsstellen 
verbucht: 
 

• 464.01. Kindergarten Storchennest 
• 464.02. - - -  
• 464.03. Hort an der Schule 
• 464.04. Kindertagesstätte Marienheim 
• 464.05. Haus der Limeskinder Zandt 
• 464.06. Mittagsbetreuung 
• 464.07. Haus der Limeskinder Dörndorf (ab Einzug für Kinderkrippe und Kindergarten) 
• 464.08. Übergangslösung Meierhofhaus 
• 464.09. Waldkindergarten 
• 464.10. weitere Einrichtung 

 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt die Satzung zur Änderung der Benutzungssatzung 
der Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Denkendorf. Die Satzung liegt als 
Anlage zu dieser Niederschrift bei und ist Bestandteil dieses Beschlusses. 
 
Abstimmungsergebnis: 14  0 
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Satzung zur Änderung Benutzungssatzung der 

Kindertageseinrichtungen vom 30.03.2017 

     vom 28. Juni 2018 

Auf Grund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 sowie Absatz 2 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der derzeit gültigen Fassung erlässt 
die Gemeinde Denkendorf folgende Satzung:  

 

§ 1 
Änderungen 

§ 1 Abs. 2 Buchst. c) erhält folgende Fassung: 

„c) das Haus der Limeskinder mit dem Haus Zandt im Sinn von Art. 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 
2 des Bayerischen Kinderbildungs- und -Betreuungsgesetzes (BayKiBiG) für Kinder 
überwiegend im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung und dem Haus Dörndorf 
(Kinderkrippe und Kindergarten) im Sinn von Art. 2 Abs. 1 Satz 2 Nrn. 1 und 2 des 
Bayerischen Kinderbildungs- und -Betreuungsgesetzes (BayKiBiG) für Kinder im Alter 
von 0 Jahren bis zur Einschulung,“ 

 

§ 1 Abs. 2 Buchst. d) erhält folgende Fassung: 

„d) die Kindertagesstätte Marienheim (Kinderkrippe und Kindergarten) im Sinn von Art. 2 
Abs. 1 Satz 2 Nrn. 1 und 2 des Bayerischen Kinderbildungs- und -Betreuungsgesetzes 
(BayKiBiG) für Kinder im Alter von 0 Jahren bis zur Einschulung,“ 

 

§ 1 Abs. 2 Buchst. e) und f) werden gestrichen. 

 

§ 4 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

„Für den Hort und die Krippen gilt eine Mindestbuchungszeit von 15,1 Std/Woche, für 
die Kindergärten von 25 Std/Woche.“ 

 

§ 2 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01. September 2018 in Kraft. 

 

Denkendorf, 28. Juni 2018 

GEMEINDE DENKENDORF 

 

Claudia Forster 
1. Bürgermeisterin 
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b) Informationen aus der Sozialausschusssitzung (423) 
 
Bürgermeisterin Forster informiert über die freien und belegten Plätze in den 
Einrichtungen. Die derzeitige Ausnahmegenehmigung für das Meierhofhaus 
gelte bis 1.11. für maximal 22 Kinder. Ab 1.1.19 gebe es weiteren Platzbedarf für 
Krippenkinder, die bei einer weiteren Verlängerung erneut im Meierhofhaus 
untergebracht werden könnten. 
 
Ein Gemeinderatsmitglied äußerte, dass bei einer Verlängerung der 
Betriebserlaubnis für das Meierhofhaus 24 Plätze frei seien. 
 
Ein weiteres Gemeinderatsmitglied fasst zusammen, dass die Botschaft sei, 
dass eine neue Einrichtung erforderlich sei. 
^ 
 
Hierfür benötige man allerdings auch weiteres Personal, so ein anderes 
Gemeinderatsmitglied. 
 
Ein Gemeinderatsmitglied weist auf die kommenden hohen Kosten für die 
Kläranlage hin; eine weitere Einrichtung sollte nur fokussiert werden, wenn Mittel 
übrig seien. 
 
Bürgermeisterin Forster erklärt, dass die Eltern bei fehlenden Plätzen eine 
Klagebefugnis hätten, die auch genutzt werde. Zwar sei für die Kläranlage ein 
hoher Investitionsaufwand erforderlich, dieser werden aber über Beiträge oder 
Gebühren finanziert. Die beiden Themen müssten unabhängig voneinander 
betrachtet werden.  
 
Ein Gemeinderatsmitglied meint, dass die Art der zur Verfügung gestellten Plätze 
flexibel ausgestaltet werden könne. Die Kosten inkl. der Folgekosten seien zu 
beachten. 
 
Bürgermeisterin Forster teilt mit, dass auch gute Containerlösungen möglich 
seien. Dies sei bereits im vergangenen Jahr im Rat vorgestellt und abgelehnt 
worden.  
 
Ein Gemeinderatsmitglied stellt heraus, dass der Ort nach wie vor wachse und 
die Eltern besorgt seien. Eine Containerlösung sei sehr teuer, daher sollten 
Plätze auf vorhandenen Gemeindegrundstücken geplant werden. 
Entsprechendes Personal zu finden werde wohl problematisch. 
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Ein anderes Gemeinderatsmitglied gibt zu bedenken, dass ggf. weitere Projekte 
auf die Gemeinde zukämen und mit dem Geld der Bürger sparsam umzugehen 
sei. 
 
Ein Gemeinderatsmitglied hakt nach, wie hoch der Anteil an Vollzeit-Buchungen 
in den Einrichtungen sei. Evtl. seien hier Einschränkungen möglich, wodurch 
freie Plätze geschaffen werden könnten. 
 
Viele benötigen einen Ganztagesplatz, so Bürgermeisterin Forster. Hinsichtlich 
des dringend benötigten Personals sei eine Ausbildungsoffensive seitens der 
Staatsregierung dringend notwendig, bislang sei hier aber nichts passiert.  
 
Ein Gemeinderatsmitglied meint, dass das Meierhofhaus auf jeden Fall die erste 
Maßnahme sein sollte. Diese Lösung sei auch als Übergang zu schade, hier 
sollte eine mittel- oder langfristige Option geschaffen werden. Dazu sollte mit 
dem Landratsamt Kontakt aufgenommen werden, um evtl. erforderliche 
Änderungen abzufragen. 
 
Ein anderes Gemeinderatsmitglied fragt, ob in Gelbelsee eine Möglichkeit 
bestehe.  
 
Bürgermeisterin Forster verneint dies; der Bewegungsraum sei erforderlich. In 
Kipfenberg seien Container aufgestellt worden. 
 
Ein Gemeinderatsmitglied stellt fest, dass der zu kleine Bau in Dörndorf eine 
Fehlentscheidung war, aber nun müsse man in die Zukunft schauen. 
 
Ein weiteres Gemeinderatsmitglied berichtet, dass von drei Eltern immer wieder 
nach dem Waldkindergarten gefragt werde, dies sei die billigste und schnellste 
Lösung. Die Anmeldung hierfür seien außerdem verbindlich gewesen. 
 
Eine Umsetzung sei nicht sinnvoll, wenn die Eltern zurücktreten wollen, so 
Bürgermeisterin Forster.  
 
 

41. Örtliche Rechnungsprüfung; Beratung – Beschlussfassung (963) 
 
Herr Holtz berichtet zu Nr. 20 der örtlichen Rechnungsprüfung. Die Gemeinde 
habe die Flüge übernommen, von russischer Seite wurden die Kosten des 
Aufenthalts getragen. An Hand mehrerer Bilder wird die Einweihung der 
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Friedenskapelle gezeigt. Die 2005 begonnene Schulpartnerschaft wurde nun in 
die starken Hände der FOS/BOS Ingolstadt übergeben. Herr Holtz spricht seinen 
Dank an alle Sponsoren aus.  
 
Ein Gemeinderatsmitglied fasst zusammen, dass die Ausgaben für die 
Partnerschaft immer sehr intensiv diskutiert worden seien, aber alle Punkte 
konnten beantwortet werden, so dass festzustellen sei, dass alles sauber und 
ordentlich abgelaufen sei. 
 

 
 
 Weitere Informationen:  

 
Bürgermeisterin Forster verliest die „5000er“-Rechnungen der Gemeinde. 
 
Am Montag wurde ein Abkochgebot für das Trinkwasser in der Gemeinde 
erlassen. Die Einsatzkette ist dabei ordnungsgemäß abgelaufen. Seit gestern 
wird nach Anordnung des Gesundheitsamtes gechlort, dies soll voraussichtlich 
10 Tage dauern.  
 
Ein Gemeinderatsmitglied berichtet, dass die Information nicht in die Kaufhäuser 
vorgedrungen sei und bittet um bessere Information.  
 
Am 17.7. findet in Denkendorf eine WZV-Sitzung statt, in der u. a. die 
Personalsituation besprochen werden soll.  
 
Ein Gemeinderatsmitglied moniert die lange Sitzungsdauer. 
 
 
Ende der Sitzung:  22.15 Uhr 
 
 
 
 
 
Claudia Forster     Daniela Herrler  
1. Bürgermeisterin     Protokollführerin  
 
 
Gemeinderatsmitglieder:  


